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479 . Bundesgesetz vom 2. Dezember 1971
betreffend die Finanzierung der Pyhrn Auto-
bahn im Abschnitt St. Michael bis Deutsch-
feistritz (Pyhrn Autobahn-Finanzierungs-

gesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Der Bund hat die Herstellung, Erhal-
tung und Finanzierung der mit Bundesgesetz
vom 16. Juli 1971, betreffend die Bundesstraßen,
BGBl. Nr. 286, im Verzeichnis 1 über Bundes-
straßen A (Bundesautobahnen) unter A 9 ange-
führten Pyhrn Autobahn in der etwa 32 km
langen Strecke von St. Michael bis Deutsch-
feistritz (Gleinalm-Autobahn) einschließlich der.
in ihrem Zug befindlichen Tunnel, Brücken und
sonstigen zur Autobahn gehörigen Anlagen einer
Gesellschaft zu übertragen.

(2) Die für die Herstellung und Erhaltung der
Gleinalm-Autobahn notwendigen Grundflächen
sind von der Aktiengesellschaft auf ihre Kosten
im Namen des Bundes (Bundesstraßenverwaltung)
zu erwerben. Dieser Vorrang ist auch dann anzu-
wenden, wenn Grundflächen in Anspruch genom-
men werden, die sich im Eigentum des Bundes
befinden. Für Enteignungen gelten die Bestim-
mungen der §§ 17 bis 20 des Bundesgesetzes
vom 16. Juli 1971, betreffend die Bundesstraßen,
BGBl. Nr. 286. Der Aktiengesellschaft steht im
Verwaltungsverfahren das Antragsrecht zu.

(3) Der Bundesminister für Bauten und
Technik ist berechtigt, der Aktiengesellschaft
Anweisungen über die Herstellung und Erhal-
tung der in Abs. 1 genannten Autobahnstrecke
zu erteilen und Auskünfte über die Tätigkeit
der Aktiengesellschaft zu verlangen, soweit dies

unter Bedachtnahme auf technische und ver-
kehrswirtschaftliche Belange, wie sie rücksichtlich
anderer Bundesstraßen bestehen, geboten
erscheint. Die Organe der Aktiengesellschaft sind
verpflichtet, diesen Anweisungen und Aufforde-
rungen zur Auskunftserteilung zu entsprechen.

(4) Die Aktiengesellschaft darf Betriebe an
der Gleinalm-Autobahn, die den Belangen der
Verkehrsteilnehmer auf dieser dienen und einen
unmittelbaren Zugang zu der Autobahn haben
(wie Tankstellen, Raststätten, Motels, Werk-
stätten und dergleichen), weder errichten noch
selbst oder für Dritte betreiben. Der Abschluß
von Verträgen über solche Betriebe ist dem
Bund vorbehalten.

§ 2. (1) Der Bund hat für die Benützung der
Gleinalm-Autobahn ein Entgelt einzuheben.

(2) Die Höhe dieses Entgeltes ist vom Bundes-
minister für Bauten und Technik im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen
nach Fahrzeuggattung und Entfernung fest-
zusetzen. Bei der Festsetzung der Höhe des Ent-
geltes ist auch auf die Kosten der Herstellung,
Erhaltung und Finanzierung der Gleinalm-Auto-
bahn und auf die Tarifgestaltung vergleichbarer
Straßen Bedacht zu nehmen. Die Höhe des Ent-
geltes kann auch von anderen Merkmalen als
Fahrzeuggattung und Entfernung, wie Häufigkeit
der Benützung, abhängig gemacht werden, soweit
dies im Interesse der Wirtschaftlichkeit des
Straßenbetriebes geboten ist.

(3) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge des
Straßendienstes im Sinne der straßenpolizeilichen
Vorschriften sowie Fahrzeuge des Bundesheeres
oder der Heeresverwaltung, die bei einem Einsatz
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gemäß § 2 des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/1955,
zur Vorbereitung dieses Einsatzes oder zu
Übungszwecken verwendet werden, sind von der
Entgeltleistung ausgenommen.

§ 3. (1) Der Bund hat die Einhebung des
Benützungsentgeltes gemäß § 2 Abs. 1 der
Aktiengesellschaft zu übertragen.

(2) Der Bund hat die Entgelte nach § 2
Abs. 1 sowie aus Nebenbetrieben der Gleinalm-
Autobahn gezogene Entgelte der Aktiengesell-
schaft so weit zu überlassen, als dies zur Ab-
deckung der Kosten für die Grundeinlösungen,
Herstellung, Erhaltung und Finanzierung der
Gleinalm-Autobahn, der Kosten der Einhebung
des Benützungsentsgeltes sowie der angemessenen
Verwaltungskosten der Aktiengesellschaft not-
wendig ist.

§ 4. Die Übertragungen und Überlassungen
gemäß § 1 Abs. 1 und § 3 haben zur Voraus-
setzung, daß

a) die Höhe des Grundkapitals der Aktien-
gesellschaft mit mindestens 200 Millionen
Schilling bestimmt ist,

b) von diesem Grundkapital der Bund 60 vom
Hundert und das Bundesland Steiermark
40 vom Hundert übernehmen,

c) das Bundesland Steiermark sich gegenüber
der Aktiengesellschaft verpflichtet, dieser
in den Jahren 1977 bis 1991 jährlich
15 Millionen Schilling als nicht rückzahl-
bare Zuschüsse zu leisten,

d) die Satzung der Aktiengesellschaft deren
Organe verpflichtet, Anweisungen des
Bundesministeriums für Bauten und Tech-
nik gemäß § 1 Abs. 3 zu befolgen und
Auskünfte zu erteilen, sowie Finanzierungs-
maßnahmen nur mit Zustimmung des
Bundesministeriums für Finanzen als Ver-
treter des Haftungsträgers Bund gemäß
§ 5 vorzubereiten und abzuschließen,

e) das Bundesland Steiermark sich gegenüber
der Aktiengesellschaft bereit erklärt, im
Falle der Erhöhung des Haftungsrahmens
gemäß § 5 Abs. 2 die Zuschüsse gemäß
lit. c um den gleichen Hundertsatz zu
erhöhen.

§ 5. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, für die im In- und Ausland durch-
zuführenden Finanzoperationen (Aufnahme von
Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten) der
Aktiengesellschaft Haftungen namens des Bundes
als Bürge und Zahler (§ 1357 des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches) zu übernehmen.

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von
der im Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur dann
Gebrauch machen, wenn

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag
(Gegenwert) der Haftung 6600 Millionen
Schilling einschließlich der Zinsen und
Kosten nicht übersteigt;

b) die Finanzoperation im Einzelfall den
Betrag (Gegenwert) von 2000 Millionen
Schilling einschließlich der Zinsen und
Kosten nicht übersteigt;

c) die Laufzeit der Finanzoperation dreißig
Jahre nicht übersteigt;

d) die prozentuelle Gesamtbelastung bei
Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten
inländischer Währung unter Zugrunde-
legung der folgenden Formel nicht mehr
als das Zweieinhalbfache des im Zeitpunkt
der Finanzoperation geltenden Zinsfußes
für Eskontierungen der Oesterreichischen
Nationalbank (§ 48 Abs. 2 des National-
bankgesetzes 1955, BGBl. Nr. 184, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 276/
1969) beträgt;

e) die prozentuelle Gesamtbelastung bei An-
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten in
ausländischer Währung nach der Formel
laut lit. d nicht mehr als das Zweieinhalb-
fache des arithmetischen Mittels aus den
im Zeitpunkt der Finanzoperation gel-
tenden offiziellen Diskontsätzen in Bel-
gien, der Bundesrepublik Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, den Nieder-
landen, Schweden, der Schweiz und den
USA (New York) beträgt;

f) die Finanzoperation in Schilling, Belgischen
Franken, Deutschen Mark, Englischen Pfun-
den, Französischen Franken, Holländischen
Gulden, Italienischen Liren, Japanischen
Yen, Kanadischen Dollar, Luxemburgi-
schen Franken, Schwedischen Kronen,
Schweizer Franken, US-Dollar oder in
Rechnungseinheiten, die auf mehreren die-
ser Währungen beruhen, erfolgt.

(3) Zur Feststellung des Nettoerlöses gemäß
Abs. 2 lit. d und e sind die Emissions-
und Zuzählungsverluste, Begebungsprovisionen,
Werbe- und Druckkosten (Begebungskosten) vom
Bruttoerlös in Abzug zu bringen.

(4) Für die Beurteilung der Gesamtbelastung
bei Krediten, bei welchen die Zinssätze jeweils
für bestimmte Zeitabschnitte variabel festgesetzt
werden, ist für die vertragliche Laufzeit die
Gesamtbelastung nach der Formel laut Abs. 2
lit. d und e zum Zeipunkt des Vertragsab-
schlusses maßgebend. Für die Ermittlung der
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Gesamtbelastung bei Anleihen sind vertraglich
vorgesehene Tilgungsmöglichkeiten durch frei-
händigen Rückkauf nicht zu berücksichtigen.

(5) Wird die Haftung des Bundes gemäß
Abs. 1 und 2 für Fremdwährungsbeträge über-
nommen, so sind diese zu den im Zeitpunkt der
Haftungsübernahme vom Bundesminister für
Finanzen jeweils festgesetzten Kassenwerten auf
die genannten Höchstbeträge anzurechnen.

(6) Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, die gemäß Abs. 1 und 2 übernom-
menen Haftungen über die vertraglich verein-
barte Laufzeit zu erstrecken:

a) wenn eine Prolongierung der Fälligkeit der
Verpflichtungen aus Finanzoperationen
vertraglich vorgesehen ist und vom Schuld-
ner in Anspruch genommen wird oder zur
Vermeidung einer Inanspruchnahme des
Bundes aus der Haftung infolge unvorher-
sehbar eingetretener wirtschaftlicher oder
finanzieller Schwierigkeiten des Haupt-
schuldners geboten ist und der Gläubiger
zustimmt,

b) jedoch nur insoweit, als durch die Prolon-
gierung die vertraglich vereinbarte Laufzeit
um nicht mehr als fünf Jahre überschritten
wird,

c) wenn die Mehrleistungen an Zinsen im
Haftungsrahmen für Zinsen und Kosten
Deckung finden und

d) wenn die sich jeweils ergebende Gesamt-
laufzeit die im Abs. 2 lit. c festgesetzte
Laufzeit nicht übersteigt.

(7) Wird der Bund aus der Haftung in
Anspruch genommen oder leistet er zur Vermei-
dung einer Inanspruchnahme aus der Haftung
Zahlungen an die Gesellschaft, so sind die Auf-
wendungen hiefür aus den Mitteln der Bundes-
mineralölsteuer zu bestreiten.

§ 6. Die Forderung der Aktiengesellschaft
gegen den Bund auf Überlassung des
Benützungsentgeltes nach § 3 ist höchstens mit
dem Betrag in die Jahresabschlüsse der Aktien-
gesellschaft einzustellen, den die Aktiengesell-
schaft für Grundeinlösungen, Herstellung, Erhal-
tung und Finanzierung der Gleinalm-Autobahn
sowie für die Kosten der Einhebung des Benüt-
zungsentgeltes und zur Deckung der angemes-
senen Verwaltungskosten der Aktiengesellschaft
aufgewendet hat.

§ 7. (1) Die Aktiengesellschaft (§ 1) ist von den
bundesgesetzlich geregelten Abgaben vom Ein-
kommen sowie von der Gewerbesteuer nach
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital
befreit.

(2) Von der Umsatzsteuer sind unbeschadet der
Bestimmungen des § 4 des Umsatzsteuer-
gesetzes 1959, BGBl. Nr. 300/1958, befreit:

a) die Umsätze des Bundes nach § 2 Abs. 1,
b) die Umsätze der Aktiengesellschaft an den

Bund, soweit der Bund der Aktiengesell-
schaft hiefür die nach § 2 vereinnahmten
Entgelte überläßt.

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich des § 1 der Bundesminister für
Bauten und Technik, hinsichtlich der §§ 2 und 3
der Bundesminister für Bauten und Technik im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen und hinsichtlich der §§ 4, 5, 6 und 7
der Bundesminister für Finanzen betraut.

Jonas
Kreisky Androsch Moser

480 . Bundesgesetz vom 15. Dezember
1971, mit dem das Strafvollzugsgesetz ge-
ändert wird (Strafvollzugsgesetznovelle 1971)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Strafvollzugsgesetz, BGBl. Nr. 144/1969,
wird geändert wie folgt:

1. Im § 3 Abs. 2 hat der erste Satz zu lauten:

„(2) Tritt ein Verurteilter, der sich auf freiem
Fuße befindet, die Strafe nicht sofort an, so ist
er schriftlich aufzufordern, die Strafe binnen
einem Monat nach der Zustellung anzutreten."

2. § 5 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Ist die verurteilte Person schwanger oder
hat sie innerhalb des letzten Jahres entbunden,
so ist die Einleitung des Strafvollzuges bis zum
Ablauf der sechsten Woche nach der Entbindung
und darüber hinaus so lange aufzuschieben, als
sich das Kind in der Pflege der Verurteilten be-
findet, höchstens aber bis zum Ablauf eines Jah-
res nach der Entbindung. Der Vollzug ist jedoch
einzuleiten, sobald es die Verurteilte selbst ver-
langt, vom Vollzug keine Gefährdung ihrer Ge-
sundheit oder des Kindes zu besorgen und ein
dem Wesen der Freiheitsstrafe entsprechender
Vollzug durchführbar ist."

3. Dem § 6 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt:

„In den Fällen der Z. 2 lit. a ist auf den Auf-
schub die im § 3 Abs. 2 genannte Monatsfrist
anzurechnen."

4. § 7 wird geändert wie folgt:

a) An die Stelle der Abs. 1 und 2 treten nach-
stehende Bestimmungen:
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„(1) Die Anordnung des Vollzuges (§ 3) und
die Entscheidungen nach den §§ 4 bis 6 stehen
dem Vorsitzenden (Einzelrichter) des erkennenden
Gerichtes zu."

b) Die Abs. 3 und 4 erhalten die Absatzbe-
zeichnung 2 und 3.

5. § 22 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Alle im Strafvollzug außerhalb eines ge-
richtlichen Verfahrens ergehenden Anordnungen
und Entscheidungen sind, soweit im folgenden
nichts anderes bestimmt wird, ohne förmliches
Verfahren und ohne Erlassung eines Bescheides zu
treffen; soweit es nötig scheint, ist: jedoch der we-
sentliche Inhalt der Anordnung oder Entschei-
dung im Personalakt des Strafgefangenen festzu-
halten. In den Fällen der §§ 116 und 121 ist hin-
gegen vom Anstaltsleiter oder von dem damit
besonders beauftragten Strafvollzugsbediensteten
ein Ermittlungsverfahren durchzuführen und ein
Bescheid zu erlassen. Alle im Strafvollzug erge-
henden Anordnungen und Entscheidungen ein-
schließlich der Bescheide sind den Strafgefangenen
mündlich bekanntzugeben. Das Recht, eine
schriftliche Ausfertigung der Entscheidung zu
verlangen, steht den Strafgefangenen nur in den
Fällen der §§ 17, 116 und 121 zu."

6. § 53 hat zu lauten:

„§ 53. (1) Als Vergünstigung kann besonders
fleißigen Strafgefangenen eine außerordentliche
Arbeitsvergütung bis zum Höchstmaß einer Mo-
natsvergütung der höchsten Vergütungsstufe (§ 52
Abs. 1) gewährt werden. Der Gesamtbetrag der
einem Strafgefangenen gewährten außerordent-
lichen Arbeitsvergütungen darf innerhalb eines
Kalenderjahres das Doppelte dieses Höchst-
maßes nicht übersteigen. Erstreckt sich die Straf-
zeit nur über einen Teil des Kalenderjahres, so
verringert sich der zulässige Gesamtbetrag ent-
sprechend.

(2) Strafgefangenen kann als Vergünstigung
auch gestattet werden, im Ausmaß des Abs. 1
Geldzuwendungen von privaten Auftraggebern
als weitere außerordentliche Arbeitsvergütung an-
zunehmen (§ 54 Abs. 1). Eine Anrechnung solcher
Zuwendungen auf die an die Anstalt zu zahlende
Vergütung ist unzulässig."

7. Dem § 60 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Für die Beschaffung von Büchern, die ihrer
Fortbildung dienen, dürfen Strafgefangene auch
Gelder verwenden, die ihnen sonst für die Ver-
schaffung von Leistungen im Strafvollzug nicht
zur Verfügung stehen."

8. Im § 62 Abs. 3 hat der erste Satz zu
lauten:

„Sind die Voraussetzungen für die Ausübung
dieses Rechtes (§ 58 Abs. 2) weggefallen, so sind
die Aufzeichnungen abzunehmen."

9. § 81 hat zu lauten:

„§ 81. Bei Bemessung der Geldleistungen aus
der Unfallfürsorge und der Unfallrenten ist der
höhere der beiden im § 44 Abs. 6 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl.
Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung
aufscheinenden Verdienstsätze zugrunde zu le-
gen."

10. Im § 112 erhält der Abs. 3 die Bezeich-
nung Abs. 4 und wird folgender neue Abs. 3
eingefügt:

„(3) Wird das Recht eines Strafgefangenen auf
Verfügung über das Hausgeld entzogen, so sind
die Beträge, die ihm für die Zeit der Wirksam-
keit der Entziehung als Hausgeld gutzuschreiben
wären, als Rücklage gutzuschreiben. Wird das
Recht auf Verfügung über das Hausgeld nur be-
schränkt, so hat die Gutschreibung als Rücklage
statt als Hausgeld nach Maßgabe des Ausmaßes
der Beschränkung zu geschehen."

11. Dem § 116 Abs. 6 werden folgende Sätze
angefügt:

„Wird der Strafgefangene innerhalb der Probe-
zeit wegen einer weiteren Ordnungswidrigkeit
schuldig erkannt, so ist die bedingte Nachsicht
nach Anhörung des Strafgefangenen zu widerru-
fen und die Strafe zu vollziehen, sofern es nicht
aus besonderen Gründen zweckmäßig erscheint,
trotzdem von einem Widerruf abzusehen. Wegen
einer in der Probezeit begangenen Ordnungswid-
rigkeit kann der Widerruf auch noch binnen
sechs Wochen nach Ablauf der Probezeit statt-
finden."

12. § 120 wird geändert wie folgt:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Über die Art der ärztlichen Behandlung können
sich die Strafgefangenen jedoch nur nach § 122
beschweren."

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz vorange-
stellt:
„Die Erhebung einer Beschwerde hat keine auf-
schiebende Wirkung."

13. Dem § 155 wird folgender Satz angefügt:

„Für den Vollzug von Arreststrafen, deren Straf-
zeit ein Jahr übersteigt, gelten auch die §§ 134
und 135 dem Sinne nach."

14. § 157 wird geändert wie folgt:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Soweit aber § 43 die Bewegung im Freien auch
an Sonn- und Feiertagen vorschreibt, tritt er für
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die Strafvollzugsanstalten erst mit 1. Jänner 1972,
für die gerichtlichen Gefangenenhäuser erst mit
1. Jänner 1973 in Kraft."

b) An die Stelle der Abs. 2 und 3 tritt nach-
stehende Bestimmung:

„(2) Unbeschadet bestehender Einrichtungen
treten die §§ 8 Abs. 3 und 18 mit 1. Jänner
1972, die §§ 144 Abs. 2 und 145 mit 1. Jänner
1975 in Kraft."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner
1972 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Justiz, hinsichtlich des
Art. I Z. 9 im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für soziale Verwaltung, betraut.

Jonas
Kreisky Broda Häuser

481. Verordnung des Bundesministers für
Auswärtige Angelegenheiten vom 14. De-
zember 1971, mit der die Verordnung über
die Angleichung von Konsulargebührensätzen
gemäß § 9 des Konsulargebührengesetzes

1967 geändert wird

Auf Grund des § 9 des Konsulargebühren-
gesetzes 1967, BGBl. Nr. 380, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen
verordnet:

Die Verordnung vom 9. Jänner 1968, BGBl.
Nr. 40, über die Angleichung von Konsular-
gebührensätzen gemäß § 9 des Konsulargebühren-
gesetzes 1967, in der Fassung der Verordnungen
BGBl. Nr. 106/1968, 137/1968 und 222/1969,
wird wie folgt geändert:

Punkt III ist durch folgende Z. 7 zu ergänzen:
„7. a) zur einmaligen Ein- oder Durchreise

ein Konsulargebührensatz von S 60•—,
b) zur mehrmaligen Ein- oder zur mehr-

maligen Durchreise ein Konsulargebühren-
satz von S 200•—,
im Verhältnis zur Demokratischen Repu-
blik Kongo."

Kirchschläger

4 8 2 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 16. Dezember 1971 über die
Mindestsätze für die Bemessung der Er-
gänzungszulage für die Pensionsparteien des

Dorotheums

Auf Grund des Artikels IV Abs. 2 des Bundes-
gesetzes vom 12. Juni 1969, BGBl. Nr. 228, wird

im Zusammenhang mit den §§ 1 Abs. 9 und 26
Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
sowie mit § 14 des Dorotheums-Bediensteten-
gesetzes, BGBl. Nr. 194/1968, im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister
für Finanzen verordnet:

§ 1. Der Mindestsatz im Sinne des § 26 Abs. 5
des Pensionsgesetzes 1965 beträgt für die Pen-
sionsparteien des Dorotheums:

a) für den Bediensteten des Ruhestandes
1641 S. Der Mindestsatz erhöht sich für die
Ehefrau, die bei der Bemessung der Haus-
haltszulage zu berücksichtigen ist, um
638 S und für jedes Kind, das bei der Be-
messung der Haushaltszulage zu berücksich-
tigen ist, um 200 S,

b) für die Witwe 1641 S. Der Mindestsatz er-
höht sich für jedes Kind, für das der Witwe
eine Haushaltszulage gebührt, um 200 S,

c) für eine Halbwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 613 S und nach diesem
Zeitpunkt 1089 S,

d) für eine Vollwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 921 S und nach diesem
Zeitpunkt 1641 S,

e) für eine frühere Ehefrau 1641 S.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1972
in Kraft.

Rösch

4 8 3 . Verordnung der Bundesregierung
vom 21. Dezember 1971, mit der der Eigen-
anteil der Bundesbeamten gemäß § 16 a des
Gehaltsgesetzes 1956 neu festgesetzt wird

Auf Grund des § 16 a Abs. 2 des Gehalts-
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der Fassung der
21. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 73/1971,
wird verordnet:

§ 1. Der Fahrtkostenanteil, den der Beamte
selbst zu tragen hat (Eigenanteil), beträgt für die
Zeit ab dem 1. Jänner 1972 185 S monatlich.

§ 2. Die Verordnung der Bundesregierung vom
30. März 1971, BGBl. Nr. 140, mit der der Eigen-
anteil der Bundesbeamten gemäß § 16 a des Ge-
haltsgesetzes 1956 festgesetzt wird, ist für Zeit-
räume, die nach dem 31. Dezember 1971 liegen,
nicht mehr anzuwenden.

Kreisky Häuser Rösch Broda
Sinowatz Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Lütgendorf Kirchschläger Moser

Firnberg Leodolter



2814 127. Stück — Ausgegeben am 30. Dezember 1971 — Nr. 484

4 8 4 . Verordnung der Bundesregierung
vom 21. Dezember 1971 betreffend die Prü-
fung für den Dienstzweig „Höherer Mini-
sterialdienst und höherer Verwaltungsdienst
beim Rechnungshof, Verfassungsgerichtshof

und Verwaltungsgerichtshof"

Auf Grund der §§ 8 bis 18 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der Fas-
sung der 1. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle
1970, BGBl. Nr. 243, wird verordnet:

§ 1. Die im zweiten Satz der Anstellungs-
erfordernisse zum Dienstzweig „Höherer Mini-
sterialdienst und höherer Verwaltungsdienst
beim Rechnungshof, Verfassungsgerichtshof und
Verwaltungsgerichtshof" vorgesehene Prüfung ist
schriftlich und mündlich abzulegen.

§ 2. (1) Durch die schriftliche Prüfung hat der
Kandidat nachzuweisen, daß er in der Lage ist,
in einer Verwaltungsangelegenheit einen Bescheid
zu erlassen.

(2) Die schriftliche Prüfung ist als Klausur-
arbeit abzuhalten; ihre Dauer ist mit 4 Stunden
zu bemessen.

§ 3. (1) Der allgemeine Teil der mündlichen
Prüfung umfaßt die im § 8 Abs. 2 lit. a des Ge-
haltsüberleitungsgesetzes angeführten Gegen-
stände.

(2) Der besondere Teil der Prüfung umfaßt
die Vorschriften der Verwaltungsverfahrens-
gesetze. Das Allgemeine Verwaltungsverfahrens-
gesetz 1950 und jene Verwaltungsverfahrens-
gesetze, die der Kandidat in seiner künftigen
Verwendung hauptsächlich anzuwenden haben
wird, sind eingehend, die übrigen Verwaltungs-
verfahrensgesetze nur in ihren Grundzügen zu
prüfen.

§ 4. (1) Sitz der Prüfungskommission ist das
Bundeskanzleramt.

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungskommission
dürfen nur rechtskundige Beamte bestellt wer-
den.

(3) Die Prüfungssenate bestehen aus einem
Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern.

Kreisky Häuser Rösch Broda
Sinowatz Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Lütgendorf Kirchschläger Moser

Firnberg Leodolter


